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heren Bestrafung einlegt welche dann - letztlich auf der
Grundlage des erctinstanzlichen Gestiindnisses - erfolgt.

OLGNaumburg, Beschl. v.24.O9.2024- 1 ORs fi2n4

Migctcilt von M tzn-Ro bcrt &tnch, Braunschwcig.
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>Fernwirkung( bei gescheiterter
Verständigung
SIPO S 257c; EMRK Art.6 Abs. r

1. Das erstinstandich air$rund einer getruffenen Verstän-
digung erfolgrte Geständnis des Angeklagten darf in der
Berufungsinstanz jedenfalls dann nicht vervrrertet werden,
wenn ds Benrfrrrgsgeddt den AgeHagten ar dner Stra-
fe über der erstinstanzlich vereinbarten Strafobergt€nze
venn,biten ruT. Denn der Sdrutr des alqeklagFen, $rdö€r
in dem Grundsatz des fairen Verfahrenr (Art 6 Abs. 1 S. 1

EMRIQ manifesdert ist, verhngt, dass ein vertändiguttgs-
basierts ffitoidnis trei einer fehlgeschhgenen Verständi-
gung unverwertbar ist nneil er dleses im Vertrauen auf die
Einhatürng der vereinbarten Stralobergßnze abgelegtt hat

2. Das Verbot das Geständnis zu verurcrten, führt dazu,
dass Schuldspruch und Rechtsfolgenausspruch rechtlich
und tatsä<lrlich nicht mehr selbstständig beurteilt werden
können.Dem fair-trial-Grundsatz widerspräche es, wenn
Gerkht Staatsanwaltschaft und Angeklagter sich - sei es
unter den Voraussetzungen des 5 257c SIFO oder im Rah-
men einer unarläsig€n informelhn Absprache- auf einen
bestimmten ffiahmen rrelständbß tütten, dcr AngeHagF
te mit Rüd<sicht darauf ein Gestäldnis abgibt das Gerktrt
abepractregemäB verurteilt, die Staatsanwaltschaft sdann
aber gegen das Urteil Rechtsmittel mit dem Ziel einer hö
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